
STADT BAD DOBERAN 
BV/565/25 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt 
Bad Doberan - Teil 1 “Wohnmobilhafen bei der 

Pferderennbahn“ 
(ehemals unter dem Titel Bebauungsplan Nr. 34 der 

Stadt Bad Doberan „Pferderennbahn, 
Baumwipfelpfad“) 

 
hier: Beschluss zur Behandlung von Anregungen und 

Stellungnahmen zum erneuten Entwurf  
 

- Abwägungsbeschluss - 

Organisationseinheit: 

Amt für Stadtentwicklung und Umwelt 
Datum 

12.03.2025 
Einreicher: 

 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Vorberatung) 25.03.2025 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 10.04.2025 Ö 
Stadtvertretung (Entscheidung) 28.04.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen werden entsprechend den Abwägungsvorschlägen 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander abgewogen. 
Im Ergebnis der Abwägung ergeben sich:  

- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen  
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen  
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Darüber hinaus werden Hinweise ohne abwägungsrelevante Inhalte zur Kenntnis 
genommen. Die Abwägungsvorschläge und das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 
macht sich die Stadt Bad Doberan zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses. 



 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 6 BauGB mitzuteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Stadtvertretung:  
davon anwesend :  
Ja-Stimmen  :  
Nein-Stimmen  :  
Stimmenthaltungen :  
 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern waren 
keine Mitglieder der Stadtvertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
o d e r:... haben folgende Mitglieder der Stadtvertretung weder an der Beratung noch an der 
Abstimmung mitgewirkt. 
 
 

Sachverhalt: 
 
Die Stadt Bad Doberan hat das Beteiligungsverfahren mit dem Bebauungsplan Nr. 42 – Teil 
1 für den Wohnmobilhafen durchgeführt. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie die Information der Nachbargemeinden und der Verbände 
mit dem Schreiben vom 09.09.2024 erfolgt. Mit dem Schreiben vom 04.11.2024 ist eine 
erneute Information über die Wiederholung der Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt. Die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist in dem Zeitraum vom 03.09.2024 bis 
15.10.2024 erfolgt. Die Wiederholung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Zeitraum vom 
24.10.2024 bis 04.12.2024 wurde erforderlich, weil die Internetbekanntmachung im Rahmen 
der ersten Veröffentlichung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. Die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen 
werden behandelt. Dies führt nicht zu einer grundsätzlichen Auswirkung und Änderung der 
Planungsabsicht. 
 
Das Einvernehmen mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ist hergestellt. Der 
Landkreis hat bestätigt, dass die Flächen aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sind. 
Zusätzliche Fachstellungnahmen seitens des Landkreises sind eingegangen. Die 
Löschwasserbereitstellung ist zu sichern. Hierzu bieten sich Möglichkeiten. Der ZVK hat 
mitgeteilt, dass die Versetzung eines Hydranten möglich ist. Die Belange der Denkmalpflege 
sind im Rahmen einer Voruntersuchung abschließend zu regeln. Die Anforderungen an 
Werbeanlagen wurden präzisiert. Die Höhenlage wird unter Berücksichtigung der 
Bauabsichten angepasst. Die abschließende Bewertung der unteren Naturschutzbehörde ist 
beizufügen. Hinsichtlich des Verkehrs ergeben sich aus den Stellungnahmen keine 
Anforderungen für die Stadt Bad Doberan, die das Konzept verändern würden. 
 
Hinsichtlich der unteren Naturschutzbehörde wird die Höhe für die Gebäude auf 6,50 m, 
anstelle von 5,00 m abgestimmt. Antragsverfahren nach § 19 NatSchAG M-V sind aus Sicht 
der Stadt Bad Doberan unter Berücksichtigung der Anforderungen an Teil- und 
Vollversiegelung nicht erforderlich. Die Erschließungsplanung ist entsprechend 
abzustimmen. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers kann schadlos gesichert 
werden. Hinsichtlich des Immissionsschutzes wird davon ausgegangen, dass keine weiteren 
Belange zu beachten sind. Die untere Immissionsschutzbehörde hat mitgeteilt, dass für den 
Teil 1 des Bebauungsplanes keine Bedenken bestehen. In Bezug auf den Bahnbetrieb wird 
davon ausgegangen, dass Vorbelastungen durch die Bahn hinzunehmen sind. Eine 
entsprechende Bauüberwachung ist vorzunehmen. Erschütterungen sind im Zuge des 



Antrags- und Baugenehmigungsverfahrens zu bewerten. Dies betrifft die hochbaulichen 
Anlagen. Für die Bereitstellung des Löschwassers sind die Abstimmungen mit dem ZVK zu 
führen. Seitens der Telekom sind neue Anfragen rechtzeitig zu stellen, damit die Versorgung 
gesichert wird. In Bezug auf den „Molli“ wird dargestellt, dass davon ausgegangen wird, dass 
Beeinträchtigungen durch Regenwasser durch das Projekt nicht zu erwarten sind. 
 
Die Vorbelastungen der Bahn sind auch beim Betrieb zu berücksichtigen. Die Anforderungen 
an die Bedachung soll im weiteren Verfahren der Baugenehmigung geklärt werden. Eine 
Hartbedachung wird nicht gesondert festgesetzt. Die Anforderungen der LBauO nach § 32 
Abs. 1 sind ohnehin zu beachten und beachtlich. Nach Sichtung und Wertung der Unterlagen 
wird der Umweltbericht gemäß Stand Entwurf zum Beteiligungsverfahren genutzt. Neue 
Erkenntnisse haben sich daraus nicht ergeben. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Einnahmen  

Keine haushaltsmäßige Berührung  

Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle 51101.5625500 

Deckungsvorschlag  

Mittel stehen nicht zur Verfügung  

 
 

Anlage/n 
1 2025-03-11 2025-02-28AbwErnEntwB42-Teil1_Bad Doberan_2 (öffentlich) 

 
 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 1 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 2 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Die Bekanntgabe der zur Stellungnahme vorgelegten Unterlagen erfolgt. 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Planungsinhalte  werden dargelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 2. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden bekannt gegeben. 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 

Kenntnis genommen und beachtet. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Der Sachverhalt wird so zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

zu 0.1. 

Die Zielsetzungen werden dargelegt. 

 

zu 0.2. 

Der Arbeitsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Übereinstimmung und die Entwicklung aus 

dem Flächennutzungsplan gegeben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Vorgabe für Werbeanlagen wird überarbeitet und angepasst. Es handelt sich hier zu 

Teilen um Zielsetzungen der ursprünglichen Anordnung von Werbeanlagen. Es genügt 

eine Werbeanlage. Diese wird an dem ursprünglichen Standort entsprechend vorgesehen. 

Die Klarstellung der Festsetzung erfolgt. 

 

 

zu 3. 

Die Arbeitshilfe des Landkreises wird genutzt. 

 

 

 

 

zu 4. 

Die Stellungnahmen werden gesondert behandelt. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Arbeitsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Fachstellungnahmen der Ämter werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende 

Behandlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Löschwasserbedarf ist durch die Stadt Bad Doberan abzusichern. 

 

zu 2. 

Die Anforderungen an die Zufahrten sind entsprechend zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Denkmale sind bereits dargestellt. 

 

zu 2. 

Die Voruntersuchung ist entsprechend durchzuführen. 

 

zu 3. 

Die Belange der Denkmalpflege sind bereits unter den nachrichtlichen Übernahmen im 

Teil B-Text beachtet. 

 

 

 

 

zu 4. 

Die Anforderungen an Denkmale sind bereits hinreichend beachtet und berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen aus Sicht des 

Sachgebietes Straßenbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Die Behandlung erfolgt nachfolgend. 

 

zu 1. 

Weitere Ergänzungen sind in der Begründung nicht erforderlich. Die Bereiche außerhalb 

dieses Plangebietes werden unabhängig in einem gesonderten Plangebiet geregelt und 

geklärt. Hier geht es maßgeblich um die Bereitstellung von Stellplätzen für Wohnmobile. 

Insofern ist eine Bewertung hier nicht weiter erforderlich. 

 

zu 2. 

Die Fahrbahntrassen sollen auch unter Berücksichtigung der Baumbestände so belassen 

werden. 

 

zu 3. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es geht hier maßgeblich um die 

Anordnung von Stellplätzen für Wohnmobile. 

 

zu 4. 

Die Stadt Bad Doberan hält weiterhin derzeit Festsetzungen für die Fußgänger nicht für 

erforderlich. Die Stadt Bad Doberan sieht dies erst auf der nächstfolgenden 

Planungsebene oder im nächstfolgenden Bebauungsplan als geboten an. Die festgesetzten 

Verkehrsflächen werden als ausreichend breit bemessen angesehen. Die Breite der 

Verkehrsflächen beträgt 12,2 m. Die Bemaßung wird entsprechend aufgenommen. In 

diesem Bereich ergeben sich ausreichend Möglichkeiten ggf. die Belange nach zu 

regulieren. 

 

zu 5. 

Die Anforderungen zur Müllentsorgung sollen im konkreten Betriebskonzept 

berücksichtigt werden. Eine planungsrechtliche Regelung im Bebauungsplan wird nicht 

als erforderlich angesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Anlagen zum Umweltbericht waren Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung. In der 

Begründung auf Seite 13 sind die Fachgutachten dargestellt. Die Unterlagen waren 

entsprechend zur Verfügung gestellt worden. Insofern wird davon ausgegangen, dass alle 

Unterlagen für eine abschließende Stellungnahme vorlagen. Die Unterlagen zum 

Umweltbericht werden nochmals nachgereicht. Dem abschließenden Beschluss bzw. der 

Verfahrensdokumentation wird die abschließende Stellungnahme der unteren 

Naturschutzbehörde beigefügt. 

 

zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zielsetzung ist ein Wohnmobilhafen.  

 

zu 3. 

Die Gebäudehöhen sind in der Entwurfsunterlage entsprechend festgesetzt. Zusätzlich mit 

dem abschließenden Beschluss werden maximal 6,50 m als Bezugshöhe festgesetzt. 

Damit weicht die Stadt Bad Doberan von der ursprünglichen Höhe von 5,00 m ab. 

Landschaftliche Auswirkungen werden dennoch nicht beurteilt. Öffentliche Belange sind 

nicht beeinträchtigt. Die Firsthöhe und die Oberkante werden gleichermaßen festgesetzt.  

 

zu 4. 

Dem Vorschlag wird gefolgt. Neben Teilversiegelungen werden auch Vollversiegelungen 

ausgeschlossen. Dies war ohnehin vorgesehen und wird als deklaratorische Anpassung 

betrachtet. 

 

zu 5. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Zielsetzungen der Stadt sind im Entwurf 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zur nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Unter Berücksichtigung des Hinweises wird im Zuge der Abschichtung auf das 

nachfolgende Verfahren verwiesen. Grundsätzlich ist die Situation derzeit 

planungsrechtlich so zu beurteilen, dass ein Parkplatz vorhanden ist. Teilversiegelte 

Flächen befinden sich auf dem Parkplatz. Die Stadt regelt die Festlegungen für den 

Wurzelschutzbereich. Insofern entsteht hier eine Besserstellung. Auf der Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung wird der Hinweis zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine 

Abschichtung im Zuge der Bewertung auf das Baugenehmigungsverfahren. Im Rahmen 

des Planaufstellungsverfahrens werden keine weiteren Unterlagen gereicht. Die 

Antragsunterlagen und Bewertungsunterlagen im Zuge des Verfahrens zur Bauleitplanung 

werden als ausreichend angesehen. Für die Belange der Eingriffe in den 

Wurzelschutzbereich werden entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Für die 

Rodung der Gehölze erfolgt eine ergänzende Pflanzung, so dass hier Grundzüge der 

bestehenden Absicht nicht berührt werden. 

 

zu 7. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Beteiligung an der Erschließungsplanung wird rechtzeitig 

vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Das Entwässerungskonzept wird dem Landkreis vorlegt.  

 

zu 2. 

Die Vorgehensweise mit wassergefährdenden Stoffen wird unabhängig vom Bauleitplanverfahren 

geregelt. Dies ist ein Belang, der im konkreten Vollzug zu bewerten ist. 

 

zu 3. 

Die Anforderungen ergeben sich von selbst und sind im Zuge der technischen Bearbeitung zu 

berücksichtigen. Die Leistungsfähigkeit der Meliorationsanlagen ist weiterhin und dauerhaft zu 

sichern. Die Prüfung obliegt der zuständigen Behörde. 

 

zu 4. 

Es geht hier um die planungsrechtliche Vorbereitung von Vorhaben. Die Details im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren sind gesondert zu klären. Hierfür ist das entsprechende Projekt zugrunde 

zu legen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Bad Doberan hat das Immissionsschutzgutachten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung eingestellt. Es war einsehbar und konnte entsprechend 

zugegriffen werden. Die Belange des Immissionsschutzes berührten dabei maßgeblich die 

Festplatzaktivitäten. Unter Berücksichtigung der Vorbereitung des Wohnmobilhafens 

wird davon ausgegangen, dass keine Belange des Immissionsschutzes berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

Das Gutachten wird zur 

Verfügung gestellt. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Mitteilung der unteren Immissionsschutzbehörde, dass keine Anregungen 

oder Stellungnahmen vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 

zu 2. 

Im Rahmen der Überarbeitung der weiteren Flächen, Bearbeitung des Teil 2, 

sind die Anforderungen an die Nutzung der Fläche und Veranstaltung zu  

berücksichtigen und ggf. ein neues schalltechnisches Gutachten zu erstellen. 

Dies ist außerhalb dieses Planverfahrens zu betrachten und wird deshalb  

zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Allgemeine Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

zu 2. 

Dieser Sachverhalt ist nicht verständlich. Es handelt sich bereits um einen Stellplatz. Eine 

Inanspruchnahme der Fläche für den Wohnmobilhafen zum Aufstellen von Wohnmobilen 

wird als geregelt und gerechtfertigt angesehen. Eine Versiegelung wird nur in dem 

unbedingt notwendigen Umfang vorgesehen. 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Altlasten vorhanden sind. 

 

zu 4. 

Die Anforderungen an Gesetze und Verordnungen sind zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anmerkungen oder Bedenken bestehen. 

 

zu 3. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die Belange des überörtlichen Verkehrs. Die 

Planungsabsichten der Stadt Bad Doberan sind nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. Das Merkblatt 

wird der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

zu 2. 

Der Landkreis wurde beteiligt. Zum Katasterwesen hat der Landkreis keine 

Stellungnahme abgegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 23 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Das Merkblatt wird zur Verfahrensdokumentation genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anträge auf Bergbauberechtigungen 

vorliegen. 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Vorgelegte Unterlagen werden benannt. 

 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Vorbelastung auf den angrenzenden Flächen ist bekannt. Dies ist in der Begründung 

dargestellt. Die Begründung wird ergänzt. 

 

zu 4. 

Die Hinweise sind bei der weiteren Vorbereitung und Ausführung zu beachten. Vom 

Grunde her wird davon ausgegangen, dass einvernehmlich eine Herstellung der Anlagen 

und ein weiterer Betrieb der Bahnanlagen möglich ist. Das Oberflächenwasser soll nicht 

auf die Bahnanlagen abgeleitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Ergänzung der Begründung. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die mecklenburgische 

Bäderbahn Molli GmbH wird beteiligt. Die Stellungnahme wird gesondert behandelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 28 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf Erschütterungen wird davon 

ausgegangen, dass diese hinzunehmen sind. Die Anforderungen an die Baumaßnahme 

sind im Zuge des Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahrens für bauliche Anlagen 

nochmals abzuprüfen. Für die Wohnmobilstellplätze ist das entsprechend hinzunehmen. 

Es handelt sich hier um temporäre Nutzungen. 

 

zu 3. 

Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Die Begründung ist zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers kann schadlos gesichert werden. 

Hinweise und Anforderungen ergeben sich aus der Stellungnahme nicht. Belange des 

Wasser- und Bodenverbandes sind nicht berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Belange der Löschwasserversorgung sind im Zuge des Bauantrags- und 

Baugenehmigungsverfahrens abschließend zu klären. Grundsätzlich wird davon 

ausgegangen, dass Lösungsmöglichkeiten bestehen. Im Bedarfsfall ist der Hydrant 

entsprechend zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Die Begründung ist zu ergänzen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 33 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Datenschutzhinweise werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Anlagenbetreiber nicht betroffen 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Selbstredend ist, dass die Stellungnahme nur für den angefragten Bereich gilt. Der 

angefragte Bereich gemäß Anlage entspricht dem Plangebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Das kostenlose BIL-Portal wird genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 37 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen berührt sind und keine Einwände 

bestehen. 

 

zu 5. 

Die Hinweise werden bei Änderung des Plangebietes beachtet. 

 

zu 6. 

Auf den Hinweis der neuen Anfrage vor Baubeginn wird eingegangen. 

 

zu 7. 

Die Behörden und TÖB werden entsprechend Erfordernis durch die Stadt beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Ergänzung der Begründung. 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 8.1. 

Die Plandokumentation wird der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 8.2. 

Die Plandokumentation wird der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Die Akzeptanz 

vorhandener Leitungen und die Hinweise für die Verlegung neuer Leitungen werden zur 

Kenntnis genommen. Die Kontaktinformationen sind vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eigene Maßnahmen nicht vorgesehen sind. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Der Lageplan wird der Verfahrensdokumentation beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Kabelschutzanweisung wird zur Verfahrensdokumentation genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es werden allgemeine Hinweise vorgetragen. Vom Grundsatz her wird das Vorhaben 

unterstützt. Es gibt keine Anregungen und Bedenken. Die Wünsche werden 

entgegengenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stellungnahme der IHK wird nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1 „Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn“ der Stadt Bad Doberan  

 53 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme gilt 

ausschließlich für den Bebauungsplan Nr. 42-Teil 1. Die übrigen Stellungnahmen sind 

zwar der Plandokumentation und Verfahrensdokumentation beizufügen, sind jedoch für 

die Bewertung dieses Planentwurfes nicht mehr beachtlich. 

 

zu 2. 

Das Oberflächenwasser wird nach technischer Vorplanung schadlos abgeleitet. Insofern 

werden die Belange geregelt. Die Stellungnahme ist in diesem Sachverhalt nicht 

verständlich. Ableitungen in die Bahnanlagen sind nicht vorgesehen. Eine Nachnutzung 

des Regenwassers ist vorgesehen. Eine Versickerung auf dem Grundstück ist möglich. 

Zusätzlich wird eine Mulde vorgesehen. Insofern können die Belange geregelt werden. Im 

Zuge des Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahrens wird der Sachverhalt detailliert 

aufbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

Regelung der 

Regenwasserthematik. Das 

Oberflächenwasser ist auf dem 

Grundstück entsprechend zu 

entsorgen. Die Ableitung des 

anfallenden Oberflächenwassers 

kann gesichert werden. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Es ist davon auszugehen, dass unabhängig von den Zielen der Bahn ein Zaun errichtet 

wird.  

 

 

zu 4. 

Die Anforderungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es handelt sich um 

einen Wohnmobilhafen und nicht um einen ganzjährig betriebenen atz. Die 

Vorbelastungen der Bahn sind hinzunehmen.  

 

 

 

 

 

zu 5. 

Der § 32 Abs. 1 regelt die harte Bedachung. Die Stadt hat auf Festsetzungen zur 

Gestaltung der Dächer und Außenwände verzichtet. Dies wird auch aufrechterhalten. Die 

Anforderungen sind im Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

 

 

zu 6. 

Die Hinweise sind zukünftig zu beachten. Der gefahrlose Betrieb ist zu sichern. Es 

handelt sich hierbei nicht um die L13 sondern die L12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

Anforderungen der LBauO 

werden auf das nachfolgende 

Baugenehmigungsverfahren 

verschoben. 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 7. 

Es handelt sich hier um den Entwurf. 

 

 

 

 

 

 

- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange entgegenstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Gemeinden des Amtes Bad Doberan-

Land keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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